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Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten 
 
 
 
Bestellung von Herrn Clemens Huber, St. Blasien, als stellvertretenden 
Kreisbrandmeister 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 13.03.2019 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beruft Herrn Clemens Huber ab dem 11.04.2019 für 5 Jahre zum stellvertretenden 
Kreisbrandmeister. 
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Sachverhalt: 
 
Die 5-jährige Amtszeit von Herrn stellvertretendem Kreisbrandmeister Clemens Huber endet am 
10. April 2019. Herr Huber ist bereits seit 11.04.2014 als KBM-Stellvertreter tätig und hat seine 
Bereitschaft erklärt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. In der Kommandanten-
anhörung nach § 23 FwG haben sich die Feuerwehrkommandanten einstimmig für Herrn Huber 
ausgesprochen 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Herr Huber war 15 Jahre als Abteilungskommandant bzw. Kommandant der Freiwilligen Feuer-
wehr St. Blasien aktiv und verfügt daher über viel Erfahrung und Kompetenz im Feuerwehrwe-
sen. Durch sein langjähriges Engagement hat Herr Huber sich bei den Feuerwehren des Land-
kreises großes Ansehen erworben. Auch von Seiten des Kreisbrandmeisters und der weiteren 
Stellvertreter, den Herren Förster, Muslic und Loll wird die Berufung von Herrn Huber begrüßt.  
 
Der VFA hat dem Vorschlag der Verwaltung, Herrn Clemens Huber für weitere fünf Jahre zum 
stellvertretenden Kreisbrandmeister zu bestellen, in der Sitzung vom 27.02.2019 einstimmig 
zugestimmt. 
 

 
 
Finanzierung: 
 
Herr Huber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend der Satzung des Landkreises 
Waldshut über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Entsprechende Mittel 
sind im Haushaltsplan vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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